
Widerrufsbelehrung 

Abschnitt 1 
Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise 

1. Widerrufsrecht  

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb einer Frist von 60 Tagen ohne Angabe von Gründen in Text-

form (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen.  

Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen jeweils in Textform zugegangen sind: 

• der Versicherungsschein, 

• die Vertragsbestimmungen, einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen 

Versicherungsbedingungen, diese wiederum einschließlich der Tarifbestimmungen,  
• diese Belehrung,  

• das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten,  

sowie die weiteren Informationen, die nach den §§ 1 bis 3 der VVG-Informationspflichtenverordnung zur Ver-

fügung zu stellen sind 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 

Sie können Ihr Widerrufsrecht auch online unter https://meine.devk.de/widerruf ausüben. Wenn Sie diese On-

line-Funktion nutzen, übermitteln wir Ihnen auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. durch eine E-Mail) unver-

züglich eine Eingangsbestätigung mit Informationen zum Inhalt der Widerrufserklärung sowie dem Datum und 
der Uhrzeit ihres Eingangs. 

Der Widerruf ist zu richten an:  

DEVK Versicherungen, Riehler Straße 190, 50735 Köln 

2. Widerrufsfolgen  

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz. 

Haben Sie zugestimmt, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt, erstatten 

wir Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien. 

Den Teil des Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall ein-

behalten. Dabei handelt es sich pro Tag um einen Beitrag in Höhe von 1/360 des für ein Jahr zu zahlenden 

Beitrags, der sich aus dem Versicherungsschein ergibt. Wir erstatten die zurückzuzahlenden Beträge unver-

züglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs.  
Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, so hat der wirksame Widerruf zur 

Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszu-

geben sind. 

3. Besondere Hinweise 
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Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch 

von uns als Versicherer vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 

Abschnitt 2  

Weitere Informationen nach den §§ 1 bis 3 der VVG Informationspflichtenverordnung  

Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen, die nach den §§ 1 bis 3 der VVG-In-

formationspflichtenverordnung jeweils zur Verfügung zu stellen sind, werden die Informationspflichten im 
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Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen  

Wir haben Ihnen die folgenden Informationen zur Verfügung zu stellen: 

  1. unsere Identität und die der etwaigen Niederlassung, über die der Vertrag abgeschlossen werden soll; 

anzugeben ist auch das Handelsregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige 

Registernummer;  

  2. unsere ladungsfähige Anschrift und jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen 

uns und Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder -gruppen 

auch den Namen eines Vertretungsberechtigten; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Ver-

tragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die 

Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;  

  3. unsere Hauptgeschäftstätigkeit als Versicherer;  

  4. die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Angaben über Art, Umfang und 

Fälligkeit unserer Leistung;  

  5. den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile, wobei 

die Prämien einzeln auszuweisen sind, wenn das Versicherungsverhältnis mehrere selbständige Ver-

sicherungsverträge umfassen soll, oder, wenn ein genauer Preis nicht angegeben werden kann, Anga-

ben zu den Grundlagen seiner Berechnung, die Ihnen eine Überprüfung des Preises ermöglichen;  

  6. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur Zahlungsweise der Prämien;  

  7. Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere über den Beginn der Versicherung 

und des Versicherungsschutzes sowie die Dauer der Frist, während der der Antragsteller an den Antrag 

gebunden sein soll;  

  8. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der 

Ausübung, insbesondere Namen und Anschrift derjenigen Person, gegenüber der der Widerruf zu er-

klären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen über den Betrag, den Sie 

im Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen haben; soweit die Mitteilung durch Übermittlung 

der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, be-

dürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form;  

  9. Angaben zur Laufzeit des Vertrages;  

10. Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den vertraglichen Kündigungsbedingun-

gen; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allge-

meinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und 

deutlich gestalteten Form;  

11. das auf den Vertrag anwendbare Recht, eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare 

Recht oder über das zuständige Gericht;  

12. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem Unterabschnitt genannten Vora-

binformationen mitgeteilt werden, sowie die Sprachen, in denen wir uns verpflichten, mit Ihrer Zu-

stimmung die Kommunikation während der Laufzeit dieses Vertrags zu führen;  

13. einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 

und gegebenenfalls die Voraussetzungen für diesen Zugang; dabei ist ausdrücklich darauf hinzuwei-

sen, dass die Möglichkeit für Sie, den Rechtsweg zu beschreiten, hiervon unberührt bleibt;  

14. Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie die Möglichkeit einer Beschwerde bei 

dieser Aufsichtsbehörde. 
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Abschnitt 3  

Besondere Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr 

Bei diesem Vertrag im elektronischen Geschäftsverkehr beginnt die Widerrufsfrist nicht, bevor wir folgende 

Pflichten erfüllt haben:  

1. Wir stellen Ihnen angemessene, wirksame und zugängliche technische Mittel zur Verfügung zu stel-

len, mit deren Hilfe Sie Eingabefehler vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung erkennen und berichtigen 

können, es sei denn, der Vertrag wird ausschließlich durch individuelle Kommunikation geschlossen. 

Diese Pflicht gilt nicht, wenn zwischen den Vertragsparteien etwas anderes vereinbart wird.  

2. Wir teilen Ihnen rechtzeitig vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung klar und verständlich folgende Infor-

mationen mit, es sei denn, der Vertrag wird ausschließlich durch individuelle Kommunikation ge-

schlossen: 

a) wir unterrichten Sie über die einzelnen technischen Schritte, die zu einem Vertragsschluss 

führen, 

b) wir unterrichten Sie darüber, ob der Vertragstext nach dem Vertragsschluss von uns gespeichert 

wird und ob er Ihnen zugänglich ist, 

c) wir unterrichten Sie darüber, wie Sie mit den zur Verfügung gestellten angemessenen, wirksamen 

und zugänglichen technischen Mitteln Eingabefehler vor Abgabe der Vertragserklärung erkennen 

und berichtigen können;  

d) wir informieren Sie über die für den Vertragsabschluss zur Verfügung stehenden Sprachen, 

e) wir informieren Sie über sämtliche einschlägigen Verhaltenskodizes, denen wir uns unterwerfen, 

sowie über die Möglichkeit eines elektronischen Zugangs zu diesen Regelwerken. Diese Pflicht gilt 

nicht, wenn zwischen den Vertragsparteien etwas anderes vereinbart wird. 

3. Wir haben Ihnen den Zugang Ihrer Vertragserklärung unverzüglich auf elektronischem Wege zu be-

stätigen; Vertragserklärung und Empfangsbestätigung gelten als zugegangen, wenn die Parteien, für 

die sie bestimmt sind, sie unter gewöhnlichen Umständen abrufen können. Die Bestätigungspflicht 

und die Regelung über den Zugang gelten nicht, wenn zwischen den Vertragsparteien etwas anderes 

vereinbart wird.  

4. Wir haben die Möglichkeit zu schaffen, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen 

Versicherungsbedingungen bei Vertragsabschluss abzurufen und in wiedergabefähiger Form zu spei-

chern.  

Ende der Widerrufsbelehrung  
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